
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 14. Januar 2003

57. Dringliche Anfrage (Gestaltung der Studiengebühren und der 
Stipendien)
Die Kantonsrätinnen Julia Gerber Rüegg, Wädenswil, und Karin 
Maeder-Zuberbühler, Rüti, haben am 18. November 2002 folgende
dringliche Anfrage eingereicht:

Der Regierungsrat schlägt dem Kantonsrat in der Vorlage 3990, §41,
vor, die Kompetenz des Universitätsrates dahingehend zu präzisieren,
dass die Semestergebühr die gemäss der Interkantonalen Universitäts-
vereinbarung festgesetzte Höchstgrenze für Studiengebühren nicht
überschreiten darf. Was nach einer Begrenzung aussieht, öffnet dem
Universitätsrat die Möglichkeit, die derzeitigen Semestergebühren zu
verdoppeln.

Mit Inkrafttreten des neuen Bildungsgesetzes sollen die heute gel-
tende Stipendienverordnung und das Stipendienreglement durch eine
neue Verordnung abgelöst werden. Es ist also zu erwarten, dass die Stu-
diengebühren und die Bemessungsgrundlagen für die Stipendien in
nächster Zeit grundlegend neu gestaltet werden.

Wir bitten den Regierungsrat deshalb um die ausführliche Beant-
wortung folgender Fragen:
1. Wie haben sich die Einnahmen aus den Studiengebühren während

der letzten 10 Jahre entwickelt? 
2. In der Antwort zur Anfrage Schaller (KR-Nr. 151/1997) stellt der Regie-

rungsrat fest, dass die Ausbildungsbeiträge von Ende der Achtziger-
jahre bis Mitte der Neunzigerjahre nominal um etwa 25% abgenom-
men haben. Im gleichen Zeitraum sei die Zahl der unterstützten Per-
sonen um etwa 20% gesunken. Wie verlief die Entwicklung seit 1997
bis heute? Wir bitten den Regierungsrat, die Zusammenstellung der
statistischen Angaben aus der Anfrage Schaller von 1997 bis heute
fortzusetzen.

3. Wenn die Ausbildungsbeiträge und die Anzahl unterstützter Perso-
nen weiterhin abgenommen haben, worin sieht der Regierungsrat die
Ursachen für diese Entwicklung? 

4. Heute erhalten viele Familien, die finanziell in sehr bescheidenen
Verhältnissen leben, keine Ausbildungsbeiträge. Gerade diesen Fa-
milien hilft es nichts, wenn die geltende Stipendienverordnung die
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Semestergebühren bis zu einem Betrag von 8000 Franken berück-
sichtigen. Prüft der Regierungsrat die Möglichkeit, Semestergebüh-
ren zu erlassen, wenigstens in den Fällen, wo die Stipendienberechti-
gung knapp verpasst wird? 

5. Stimmt es, dass die Bemessungsansätze seit 1996 oder früher nicht
mehr der Teuerung angepasst wurden und dass der Freibetrag für das
elterliche Reineinkommen unter dem betreibungsrechtlichen Exis-
tenzminimum liegt? 

6. In der Antwort auf die Anfrage Gerber/Galladé (KR-Nr. 338/1999)
teilt der Regierungsrat mit, dass er zwei Untersuchungen in Auftrag
gegeben hat. Sie betreffen die Fragen, wie viele Studierende an der
Universität Zürich unter dem Existenzminimum leben und wie viele
Studierende zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes neben dem Stu-
dium auf Erwerbstätigkeit angewiesen sind. Ich bitte um die Publi-
kation der Resultate dieser Untersuchungen.

7. Wie gedenkt der Regierungsrat, Straffung der Studienverläufe
(Bologna) in der Gestaltung der Stipendienbemessung zu berück-
sichtigen? 

Auf Antrag der Bildungsdirektion
b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Die dringliche Anfrage Julia Gerber, Wädenswil, und Karin Mae-
der-Zuberbühler, Rüti, wird wie folgt beantwortet:

1. Einnahmen der Universität aus den Studiengebühren:
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Jahr Betrag

2002 22'417'522

2001 20'644'656

2000 20'123'778

1999 19'793'584

1998 19'913'566

1997 20'123'060

1996 20'043'024

1995 18'823'722

1994 20'293'458

1993 11'837'672
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3. Die Aufwendungen für Stipendien im Jahr 2001 haben sich den
Aufwendungen von 1996 wieder angenähert, nachdem sie in der Zwi-
schenzeit höher lagen. Die Schwankungen sind im Zusammenhang mit
der wirtschaftlichen Entwicklung zu sehen. Darauf deutet auch die er-
neute Zunahme der Gesuche um etwa 600 auf 6300 im Jahr 2002 hin.
Hingegen ist die Anzahl unterstützter Personen stetig gesunken. Das
führt zu einem etwas höheren Durchschnittsbetrag pro unterstützte
Person. Diese Entwicklung war mit der Änderung der Stipendienver-
ordnung 1996 und der Anpassung des Stipendienreglements 1999 beab-
sichtigt.

4. Es trifft zu, dass viele Personen und Familien in bescheidenen 
finanziellen Verhältnissen nicht stipendienberechtigt sind und deshalb
nicht von der Übernahme der Studiengebühren durch den Kanton pro-
fitieren können. Gemäss §41 des Gesetzes über die Universität Zürich
(LS 415.11) kann jedoch die Universitätsleitung in besonderen Fällen
die Gebühren ganz oder teilweise erlassen. Mit der Vorlage 3990 (Än-
derung des Universitätsgesetzes) ist keine Änderung dieser Regelung
vorgesehen.

5. Es ist davon auszugehen, dass der Freibetrag für das elterliche
Reineinkommen unter dem oder knapp am betreibungsrechtlichen
Existenzminimum gemäss den Richtlinien des Obergerichts vom 
23. Mai 2001 liegt.

Eine Anpassung der Bemessungssätze an die Teuerung hat seit 1996
nicht stattgefunden und wird bei der nächsten Revision der Stipendien-
verordnung geprüft.

6. Der Bericht zur sozialen Lage der Studierenden an der Universität
Zürich vom Januar 2000 wird auf der Homepage der Bildungsdirektion
veröffentlicht.

7. Die finanziellen Auswirkungen der Straffung der Studienverläufe
lassen sich erst auf Grund der neuen Stipendienverordnung beurteilen;
ein Neuerlass ist auf Beginn des Schuljahres 2003/04 vorgesehen.

II. Mitteilung an die Mitglieder des Kantonsrates und des Regie-
rungsrates, sowie an die Bildungsdirektion.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:
Husi
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